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Gründung einer Regieeinheit als Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) 
im Bereich des Katastrophenschutzes und der Allgemeinen Hilfe         

Der Kreistag des Ilm-Kreises möge beschließen:

Die Gründung einer Regieeinheit als Facheinheit Rettungshunde/Ortungstechnik (RHOT) im 
Bereich des Katastrophenschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Ilm-Kreis nach § 35 Absatz 
4 Thüringer Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz 
(ThürBKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 02. Juli 2024, zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 2024 (GVBl. S. 210).

Begründung:

Der Landkreis muss als Sondereinheit im Katastrophenschutz eine Facheinheit zur biologi-
schen und technischen Ortung gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 12 ThürKatSVO vorhalten, die bisherige 
Finanzierung einer solchen Einheit bei der Feuerwehr Arnstadt ist, bedingt organisatorischer 
Neustrukturierungen der Stadt Arnstadt innerhalb der Feuerwehr Arnstadt und durch geän-
derte gesetzliche Rahmenbedingungen, nicht mehr möglich. Gleichzeitig ist die Einheit primär 
überörtlich tätig und eine bedarfsgerechte Vorhaltung nur im Stadtgebiet Arnstadt nicht erfor-
derlich.

Die Bildung einer Regieeinheit, öffentlich-rechtliche Katastrophenschutzeinheiten, ermöglicht 
somit die Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgabe in einer klaren Struktur und auch die Schaf-
fung weiterer Anreize zur ehrenamtlichen Tätigkeit ohne gleichzeitige Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr Arnstadt (Verpflichtung zur Mitwirkung erfolgt gegenüber der unteren Katastro-
phenschutzbehörde).

Folglich werden so zukunfts- und leistungsfähige Strukturen im Landkreis unter gleichzeitiger 
Schaffung einer rechtlichen Sicherheit für die handelnden Personen (Helfer der Regieeinhei-
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ten besitzen den Status eines Helfers im Katastrophenschutz und sind somit auch den Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehren gleichgestellt) gebildet.

gez. Petra Enders
Landrätin


